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Lusthemmender
Finanzausgleich

Die Vorteile des Steuerwettbewerbs bleiben dennoch
bestehen. Von Marius Brülhart und Kurt Schmidheiny

Der Steuerwettbewerb ist ein wirtschaftspoliti-
scher Dauerbrenner in der Schweiz. Aus Sicht der
ökonomischen Theorie überrascht dies nicht: Den
einschlägigen Modellen ist gemeinsam, dass der
Wettbewerb umso intensiver tobt, je kleiner die
steuerpolitisch selbständigen Gebietskörperschaf-
ten sind. Die Theorie besagt auch, dass unter ver-
schieden grossen Gebietskörperschaften insbeson-
dere die kleinen Einheiten vom Steuerwettbewerb
profitieren.

Der Kleinstaat Schweiz ist im internationalen
Vergleich daher gut positioniert, um auf mobiles
Steuersubstrat abzielende Tiefsteuerstrategien er-
folgreich umzusetzen. Steuervergünstigungen für
international ausgerichtete Unternehmen und
Pauschalsteuern für betuchte ausländische Steuer-
zahler sind nur die beiden sichtbarsten Instru-
mente in dieser Strategie, doch internationale
Wettbewerbsfähigkeit spielt in der Schweiz bei der
Festlegung so gut wie aller Steuern eine Rolle –
man denke nur an die jüngsten Diskussionen um
die Mineralölsteuer oder die Erbschaftssteuer.
Auch das Bankgeheimnis kann als eine implizite
Steuerstrategie verstanden werden, gemäss wel-
cher ausländisches Kapital durch faktische Steuer-
befreiung angelockt wird und dabei steuerbare
Finanzdienstleistungen generiert.

Unter internationalem Druck
Seit der Finanzkrise ist die schweizerische Steuer-
politik allerdings unter Druck gekommen. Die
Regierungen anderer OECD-Staaten haben sich
zwecks Bankenrettung und Rezessionsbekämp-
fung stark verschuldet und suchen seither intensiv
nach zusätzlichen Steuereinnahmen. Das in die
Schweiz abgewanderte Steuersubstrat ist beson-
ders begehrt. Die Forderung nach Abschaffung der
Privilegierung von ausländischen Unternehmens-
gewinnen und nach Einführung des automatischen
Informationsaustauschs kann vor diesem Hinter-
grund nicht verwundern. Die Angriffe aus dem
Ausland auf die steuerliche Sonderbehandlung von
international aktiven Firmen und Einzelpersonen
entsprechen letztlich dem Grundgedanken einer
formellen Steuerharmonisierung. Innerhalb der
Schweiz wurde die formelle Steuerharmonisierung

bereits vor über 20 Jahren vollzogen. 1993 trat das
Steuerharmonisierungsgesetz in Kraft, welches
den Kantonen steuerliche Begünstigungen von
ausserhalb des Kantons erwirtschaftetem Steuer-
substrat untersagt. Zudem findet ein steuerlicher
Informationsaustausch zwischen den Kantonen
statt, und interkantonale Steuerausscheidungen er-
folgen nach vorgegebenen Regeln. Somit geschieht
Steuerwettbewerb innerhalb der Schweiz fast aus-
schliesslich über die ordentlichen Steuersätze. Die-
se formelle Steuerharmonisierung lässt sich in der
ökonomischen Theorie begründen, da die gezielte
Ungleichbehandlung von besonders mobilem
Steuersubstrat, wie dies etwa im Rahmen der kan-
tonalen Holdingbesteuerung der Fall ist, zu einer
vollständigen Erosion der damit verbundenen
Steuereinnahmen führen kann.

Die formelle Steuerharmonisierung hat den
Steuerwettbewerb innerhalb der Schweiz nicht
zum Erlahmen gebracht. Dies zeigt die Entwick-
lung in den vergangenen 20 Jahren deutlich: Die
Kantone und Gemeinden raufen sich weiterhin
mittels attraktiver Steuertarife um mobile Steuer-
zahler. Somit kann erwartet werden, dass die
Schweiz als kleiner Staat mit mannigfaltigen ande-
ren Standortvorteilen auch künftig an vorderster
Front im internationalen Steuerwettbewerb mit-
mischen wird.

Dass es dem innerschweizerischen Steuerwett-
bewerb blendend geht, stellen wir auch in unserer
Studie zum jüngsten NFA-Wirksamkeitsbericht
fest. 1 Die Analyse der Entwicklung der kantonalen
Steuersätze in den letzten 10 Jahren hat gezeigt,
dass sich der Steuerwettbewerb besonders nach
2008 eher noch verschärft hat. Die Steuerbelastun-
gen sanken in einer Mehrzahl von Kantonen, und
dies insbesondere auf hohen Einkommen und auf

Unternehmensgewinnen. Zudem sind Anpassun-
gen der Steuersätze seit 2008 noch stärker räumlich
korreliert als vorher, was auf eine intensivere Kon-
kurrenz unter benachbarten Kantonen und Ge-
meinden hindeutet.*

Diese Entwicklung ist umso erstaunlicher, als
die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der
Aufgabenteilung (NFA) zwischen Bund und Kan-
tonen im Jahr 2008 in Kraft trat. Der Finanzaus-
gleich schränkt die Anreize für aggressiven Steuer-
wettbewerb nämlich massiv ein. Im jüngsten Wirk-
samkeitsbericht zum Finanzausgleich hält der Bun-
desrat fest, dass «ein ressourcenschwacher Kanton
beim geltenden (progressiven) Umverteilungsme-
chanismus des Ressourcenausgleichs wenig An-
reize hat, sein Ressourcenpotenzial zu steigern».
Wir zeigen auf, wie die systemimmanenten Anreiz-
effekte der NFA den Steuerwettbewerb einschrän-
ken. Durchschnittliche Grenzabschöpfungsquoten
von rund 20% für Geberkantone und 80% für
Empfängerkantone dürften besonders Letzteren
den Appetit auf Steuersenkungen zur Erhöhung
des Steuersubstrats verderben. Es ist, als würden
einem Empfängerkanton pro neu angezogenen
Steuerfranken 80 Rappen weggenommen durch
die Reduktion von Ausgleichszahlungen. Im politi-
schen Sprachgebrauch gelten solche Steuersätze,
die so ziemlich jeglichen Ansporn zu wirtschaft-
licher Leistung unterbinden, als «konfiskatorisch».
Ein Geberkanton muss hingegen pro angezogenen
Steuerfranken nur 20 Rappen durch Ausgleichs-
zahlungen wieder abgeben.

Innerkantonaler Finanzausgleich
Interessant ist auch eine Betrachtung der inner-
kantonalen Finanzausgleichssysteme, welche
Steuergelder unter Gemeinden umverteilen. Ge-
mäss einer neuen Studie von Avenir Suisse 2 sind
die meisten kantonalen Systeme noch wettbe-
werbshemmender als der nationale Finanz-
ausgleich. Satte 40% aller Gemeinden stehen
effektiv vor einer Grenzabschöpfungsquote von
100%. Das heisst, dass es sich für diese Gemeinden
aus finanzpolitischer Sicht gar nicht lohnt, zusätz-
liches Steuersubstrat anzulocken, denn die gewon-
nenen Steuereinnahmen wandern vollumfänglich
in den gemeinsamen Topf. In der Deutschschweiz
finden sich gar 56% aller Gemeinden in dieser
Situation wieder.

Der Finanzausgleich ist also ein eigentlicher
Steuerwettbewerbs-Lusthemmer. Aber wie kann
man erklären, dass sich der Steuerwettbewerb
scheinbar paradoxerweise seit der Einführung der
NFA im Jahr 2008 eher intensiviert hat? Haben die
Kantone noch nicht verstanden, dass sich strategi-
sche Steuersenkungen für Empfängerkantone
kaum bezahlt machen? Oder spielten andere Fak-
toren mit, welche die Anreizeffekte des Finanzaus-
gleichs neutralisierten?

Diese Fragen schlüssig zu beantworten, ist nicht
einfach. Den scheinbar verstärkten Steuerwettbe-
werb kann man nicht statistisch sauber auf die
NFA zurückführen, da wir über keine «Kontroll-
gruppe» von Kantonen verfügen, die beim alten
Finanzausgleichssystem geblieben wären. Trotz-
dem liegen diverse plausible Erklärungsansätze
auf der Hand. Erstens lassen sich die Anreizeffekte
des alten Finanzausgleichssystems für die kantona-
len Steuerpolitiken angesichts von dessen Komple-

xität nicht quantifizieren. Es ist nicht auszuschlies-
sen, dass der alte Finanzausgleich von vor 2008 die
Anreize zum Steuerwettbewerb noch stärker un-
terband. Zweitens könnte die leichte Aufstockung
der NFA-Transferzahlungen durch den Bund von
den Kantonen zur Finanzierung von Steuer-
senkungen verwendet worden sein. Und schliess-
lich boten auch die Konjunktur und Ausschüttun-
gen der Nationalbank den Kantonen gleichzeitig
mit der NFA-Einführung finanzpolitischen Spiel-
raum für Steuerermässigungen.

Etwas spekulativ könnte man daraus schliessen,
dass der Appetit auf Steuerwettbewerb im heuti-
gen System langfristig nachlassen dürfte, da die
Kantonsmehrheit auf der Empfängerseite die Me-
chanik des neuen Finanzausgleichs zu berücksichti-
gen gelernt hat und die konjunkturellen Vorboten
heute nicht so prächtig stehen wie vor zehn Jahren.

Trotz seiner verzerrenden Anreizwirkung er-
achten wir den Finanzausgleich aber als einen un-
erlässlichen Bestandteil des Steuerföderalismus in
der Schweiz. Ohne ihn wären die aus den Ressour-
cenunterschieden resultierenden Steuerbelas-
tungsunterschiede viel grösser als heute beobach-
tet. Es ist durchaus denkbar, dass ohne Finanzaus-
gleich einige Kantone und Gemeinden finanziell
nicht überlebensfähig wären, während andere
Kantone und Gemeinden mit Steuersätzen nahe
bei null ausgeglichen wirtschaften könnten. Dies
wäre weder politisch tragfähig noch ökonomisch
erstrebenswert. Der Finanzausgleich ermöglicht
damit erst einen funktionierenden Föderalismus.
Vor allem beim innerkantonalen Finanzausgleich
besteht aber vielerorts noch Verbesserungspoten-
zial. Und auch der nationale Finanzausgleich
könnte noch optimiert werden, beispielsweise
durch eine progressive Gewichtung der kantonalen
Ressourcen, womit sich der Fokus des Steuerwett-
bewerbs von den einkommensstärksten Haushal-
ten vermehrt auf Steuerzahler der Mittelschicht
verschieben würde.

Eine zentrale Frage im Steuerwettbewerb ist, ob
eine Tiefsteuerstrategie zusätzliche Steuereinnah-
men erzeugen kann. Dies ist ein in der Politik oft
herbeibeschworenes Win-win-Szenario. Damit sich
eine Steuersenkung aus finanzpolitischer Sicht loh-
nen kann, müssen die Steuerzahler sehr empfind-
lich darauf reagieren. Wenn eine Absenkung des
Steuersatzes nämlich überproportional viel zu-
sätzliches Steuersubstrat generiert – sei es durch
Zuwanderung oder durch andere Reaktionen sei-
tens der Steuerzahler –, dann steigen die Steuerein-
nahmen per saldo an. Man spricht von einem «Laf-
fer-Effekt», benannt nach einem Berater, der
Ronald Reagan mit diesem Argument vom ökono-
mischen Sinn massiver Steuererleichterungen
überzeugt hat.

Technisch entspricht eine solche überproportio-
nale Reaktion der Steuerzahler einer «Steuerelas-
tizität» grösser als eins. In unserer Studie zum
jüngsten Wirksamkeitsbericht haben wir statis-
tische Schätzungen dieser entscheidenden Grösse
durchgeführt und fanden einen Maximalwert von
0,6. Dies ist die Einkommenssteuerelastizität von
Haushalten im obersten Einkommensdezil, das
heisst von Haushalten in den obersten 10% der
Einkommensverteilung.* Die entsprechenden
Elastizitäten von weniger einkommensstarken
Haushalten sind allesamt tiefer. Haushalte mit
hohen Einkommen können somit tatsächlich mit-

tels Steuersenkungen angelockt werden – al-
lerdings längst nicht in einem Ausmass, welches er-
lauben würde, die Steuern zu senken, ohne gesamt-
haft Einnahmenausfälle in Kauf nehmen zu müs-
sen. Das Potenzial für Steuersenkungen, die letzt-
lich zu höheren Einnahmen führen, dürfte somit
begrenzt sein.

Steuerelastizitäten beschreiben die Reaktion
des Steuersubstrats auf marginale Veränderungen
der Steuersätze. Für kleine Kantone ist allenfalls
ein «Laffer»-Effekt durch eine «big-push»-Strate-
gie denkbar: Mittels einer massiven Steuersenkung
werden mehrere grosse neue Steuerzahler angezo-
gen. In einem kleinen, verkehrstechnisch gut er-
schlossenen Kanton kann das so angezogene neue
Steuersubstrat den Steuerausfall durch die Steuer-
senkung nach einer gewissen Anpassungsperiode
allenfalls kompensieren oder gar übertreffen. Dies
beschreibt die Entwicklung im Kanton Zug in der
Nachkriegszeit. Aber anders als im Kanton Zug
lässt sich bereits die Entwicklung des Kantons
Schwyz vom Subventionsempfänger zum reichen
Geberkanton nicht auf strategische Steuersenkun-
gen zurückführen.3 Die hohe Grenzabschöpfung
der NFA schränkt die Erfolgsaussichten reiner
Tiefsteuerstrategien für Empfängerkantone nun-
mehr wesentlich ein. Grosse Kantone und Ge-
meinden müssten an einer solchen Strategie ohne-
hin scheitern.

Heisst dies nun, dass der Steuerwettbewerb von
der kantonalen und kommunalen Steuerpolitik
ausser acht gelassen werden kann? Nein, denn so-
lange das Steuersubstrat mobil ist und der Finanz-
ausgleich nicht komplett kompensiert, spielt der
Steuerwettbewerb, wenn auch in abgeschwächter
Form. Die Wettbewerbslogik ist immer die gleiche:
Je elastischer das Steuersubstrat, desto unergiebi-
ger sind Steuererhöhungen und desto weniger
kostspielig sind Steuersenkungen.

Begehrlichkeiten im Zaum halten
Wie jedes marktwirtschaftliche System birgt auch
der Steuerwettbewerb Vor- und Nachteile. Der
drohende Wegzug von Steuersubstrat hält lokale
Steuerbegehrlichkeiten im Zaum und führt so ten-
denziell zu tieferen Steuersätzen. Dies kann man
als willkommene Einschränkung von potenziell
ausufernden Staatsausgaben sehen oder als Bedro-
hung für die Finanzierbarkeit von notwendigen
öffentlichen Gütern. Steuerwettbewerb führt zu-
dem zu erheblichen räumlichen Unterschieden in
der Steuerbelastung. Dies kann man als ungerechte
Ungleichbehandlung betrachten oder als willkom-
mene Wahlmöglichkeit bei ungleichen Präferenzen
für öffentliche Güter.

Der wohl wichtigste Vorteil von lokaler Steuer-
autonomie liegt jedoch in der Äquivalenz von

lokalen Ausgaben- und Einnahmenkompetenzen.
Es ist eine der Eigenheiten und Stärken der
Schweiz, dass öffentliche Entscheide von denjeni-
gen getroffen werden, die von den Folgen betroffen
sind: Die Schulgemeinde entscheidet über den
Ausbaustandard des neuen Schulhauses, die Ge-
meindebevölkerung über ein Fernwärmenetz und
die Kantonsbevölkerung über Investitionen in eine
Universität. Die lokale Bevölkerung kennt ihre
Bedürfnisse am besten und wägt dank ihrer Steuer-
autonomie den erwarteten Nutzen einer Mass-
nahme gegen deren echte Kosten ab. Ein lebendi-
ger, wenn auch vom Finanzausgleich in gewisse
Schranken gewiesener Steuerwettbewerb wird so-
mit auch weiterhin zum wirtschaftlichen Erfolgs-
rezept der Schweiz gehören.
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«Der Steuerwettbewerb innerhalb
der Schweiz findet fast nur über
die ordentlichen Steuersätze statt.
Dies ist ökonomisch begründbar.»
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«Der wohl wichtigste Vorteil von
lokaler Steuerautonomie liegt
in der Äquivalenz von Ausgaben-
und Einnahmenkompetenzen.»
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